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aufgearbeitet ; bie Soften foUen auf ungefähr eine 9JÜH.

granfen ju fiebert lommen. Angefidßtf biefer großen
Summe foü nun aucf) bte fufjeffioe Verlegung ber @a§»

anftalt ftubiert roerben. SDurch ben Umbau bef 23aßn»

ßofef tommt baf heutige ©afwer! fo giemlidb in baf
Zentrum ber ©tabt ju liegen, to as alf ein großer [Rad)»
teil bezeichnet werben muß.

»auproielt für eine neue 23iöUotljel in Solotßnrn.
£>ier befaßt man fich mit ber grage ber ©rricßtung eines
Sibltothefgebäubef zur Unterbringung ber öffentlichen
Sibliotßefen unb ber ©tabtbibltothef. ®tefe 33ibliothefen
foHen ein feßr reichhaltiges Sfflateuial befißen unb es

mangelt überall an ißlaß.

gßt Ken »an einer grönenarfidtöfchuie an ber
Kohlenberggaffe in öafel beroiHigte ber ©roße [Rat
ben erforberlicßen Krebit oon 1,030,000 ffr. unb ge»

nehmigte bie oon ber Regierung oorgelegten Baupläne.

aWarïthallennroielt in @t. ©aßen. ®er ©roße @e=

meinberat erllärte nach längerer ®iffuffion ein ißoftulat
ber gemeinberätltcßen ©efcßäftfprüfungflommiffion be

treffenb ©tubium auf Schaffung eine! offenen Sebenf»
mittelmarftef unb einer ßentralmarftballe für erheblich-

Uerbanflswm».
gn ber grage ber ©emerbegefeßgebnng fpradj ßdß

bie ©eneraloerfammlung bef ©ewerbeoerbanbef
SBafelßabt nach einem orientierenben [Referate oon
[Redßtfanmalt ®r. ©remer einftimmig folgenbermaßen
auf: ©in Slrbeiterfcßußgefets im ©enterbe oßne ben brhu
genb notwenbigen Schuß ber ©etoerbelreibenben felbft ift
unannehmbar. ßweclf allgemeiner Drbnung ber [ßro=
buftion auf ber ©runblage oon [Berufsorganisationen ift
eine umfaffenbe ©etoerbeorbnung, eoentueß alf [Rahmen
gefeß aufzuarbeiten. ©ie hat bte [Regelung ber gewerb»
fldjen SSerhältniffe im gnnetn ber Serufforganifationen
unb jugleidh bie [Regelung bef 23erlet)rf nad) außen inf
Auge ju faffen. ®en 33erufforganifationen finb ju biefem
ßntede entfpredßenbe öffentlich-rechtliche Kompetenzen ju=
juroetfen, infbefonbere im fpinbltcî auf bie ©enterbepolijei.
®ie Aufarbeitung bef ©ntrourfef einer folchen ©enterbe»

orbnung foUte beförberlich an bie Çanb genommen werben,
um fo mehr, alf oor fahren bte Seitung bef fd^roeige»

rifdEjen ©etoerbeoerelnf um bie ©Raffung oon öffentlich
rechtlichen 33etufforganifattonen fich bemuht hat- ®te
23efirebungen werben im rßrinjipe nachbrüctlich anerlannt.

Umcbieflenes.
f 3angenfabrtfant goßann fponauer in gliielen

(Uri) ftarb im Alter oon 75 fahren. ®er 23erßorbene
betrieb erft in Altborf unb bann tn glüelen bie gabri»
fation oon Sangen unb Cualitätfroerfjeugen, bie auch

inf Auflanb wanberten unb einen aufgezeichneten [Ruf
genoffen, genauer war ein SRann ber Arbeit unb ber
Pflicht. @r arbeitete unabläfftg unb befleißigte fich im
«ßtanbel unb 3Banbel ftrenger bßütiftlidljEett unb ©olibität.
©einer gamilie war er ein treubeforgtef fjaupt unb fo
tonnte ihm ber ©rfolg unb bie öffentliche Achtung nicht
fehlen.

Staatliche Unfafloerffdjernng. ®af ©ewerbe»
fetretariat oon 33afel=@tabt macht herüber foI=

genbe offizielle [Mitteilungen:
®ie ©chmeizerifche UnfaHoerftcherungfanftalt in Suzern

hat an bie nach her» eibgenöffifdßen ©efeße oerfießerungf»
pßidßtigen betriebe bie Aufforberung gerietet, ihre iöe»

triebe bei ber Anftalt anzuzeigen.
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®iefe Aufforberung hat in ben beteiligten Kretfen
nach Zweierlei [Richtung gwetfel erzeugt, ©inmal finb
fich fiele [Bettiebfinßaber im Ùnflaren barüier, ob ihre
betriebe unter baf Unfalloerfichetungfgefeß gehören.
3weitenf fragt man fich, wie ef fich wit ber SBerficße»

rung berjenigen Angefteilten unb Arbeiter oerhält, bie

auf ©runb abgefdjloffener [ßerficherungfoerträge berzett
noch oerfießert finb.

Ü6er ben er fieren fßunft ift folgenbef zu fagen:
Sffienn ein 33etriebf inßaber beftreitet, baß

fein [Betrieb unter baf ©efeß falle, fo ßat
ber [Bunbefrat zu entfeheiben. @c ßat gleichzeitig
Zu beftimmen, ob unb auf welchen 3«itpunft fein ©nt=
feßeib zurüdfwirlt. @f fteßt alfo oon oornherein meßt
unbebtngt feft, baß bie Unterlaffung einer Anmelbung
irgenb einen [Rachteil nach fieß zieht. ©trafen finb nicht
barauf gefeßt, unb Art. 63 bef ©efeßef beßimmt nur:
„3m galle ber unentfcßulbbaren 23erfäumnif
ber Anmelbung werben bie auf bie 3wifcßenzeit entfal»
lenben Prämien für [Betriebfunfälle oerboppelt". @f
märe alfo zur geftftellung einer folchen Söerfäumntffolge
oorab oom [Bunbefrate immer zu beweifen, baß In bem
betreffenben ©inzelfaße bie 23erfäumnif etner 33etrtebf»
anmelbung unentfcßulbbar iß. ©te iß ef nur bann,
wenn ber 23etriebfinbaber wiffen mußte, baß fein [Betrieb
unter baf tBerficßerungfgefeß geßört. Konnte er tn guten
Streuen anberer [IReinung fein, fo ïann ißn lein 33er»

fäumnunacßteil treßen.
[Ratürltch ßeßt ef jebem SBetrlebf inßaber frei, feinen

[Betrieb anzumelden, wenn er über fetne Anmelbungf»
pßicßt in guten Streuen im 3weife! fein fann. [Rur bürfte
ißm bann bie SRöglicßfeit genommen fein, feine 23er»

ficßerungfpßicht nacßträglicß z« beßreiten. ®te Unfall»
üerftcßerungfanfialt wirb ißm freiließ oon fid) auf feine
Anmelbung zurücfgeben, wenn bie Anßalt ißrerfettf
finbet, baß ber betreßenbe 23etrieb nidßt bem 23erficße=

rungfzwange unterliegt.
2Baf bie berzeit laufenben [ßrioatoerßdßerungen be»

trifft, fo hat ber SBunbefrat nodß nteßt entfdßteben, wann
bie obligatorifcße Unfalloerficherung beginnen foß. ®ie
[Betriebfinßaber, weldße jeßt Anmelbungen
machen, roerben baßer gut tun, auf ben An»
melbungen zu bemerlen, ob unb wie lange fie
bureß beßeßenbe 23erfidßerungfoerträge ge
bunben finb.

Über Die öebeuttrag ber äBafferlrafte fßr 3n«
bußtie nnö 23erfel)t in ber Schweti wirb £>err ®r.
pngenieur 23ertf cßinger am 3. [Roo., abenbf 6 Ußr,
im ©aale bef [Ratßaufef in 3üricß, einen öffentlichen
23ortrag halten.
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ausgearbeitet; die Kosten sollen auf ungefähr eine Mill,
Franken zu stehen kommen. Angesichts dieser großen
Summe soll nun auch die sukzessive Verlegung der Gas-
anstatt studiert werden. Durch den Umbau des Bahn-
Hofes kommt daF heutige Gaswerk so ziemlich in das
Zentrum der Stadt zu liegen, was als ein großer Nach-
teil bezeichnet werden muß.

Bauprojekt für eine neue Bibliothek in Solothnrn.
Hier befaßt man sich mit der Frage der Errichtung eines
Bibliothekgebäudes zur Unterbringung der öffentlichen
Bibliotheken und der Stadtbibliothek. Diese Bibliotheken
sollen ein sehr reichhaltiges Material besitzen und es

mangelt überall an Platz.

Für den Bau einer FrauenarveitSschule an der
Kohlenberggafle in Basel bewilligte der Große Rat
den erforderlichen Kredit von 1,030,000 Fr. und ge-
nehmigte die von der Regierung vorgelegten Baupläne.

Markthallenprojekt in St. Gallen. Der Große Ge-
meinderat erklärte nach längerer Diskussion ein Postulat
der gemeinderätlichen Geschäftsprüfungskommission be-

treffend Studium auf Schaffung eines offenen Lebens-
mittelmarktes und einer Zentralmarkthalle für erheblich.

verd»na!««e».
In der Frage der Gewerbegesetzgebung sprach sich

die Generalversammlung des Gewerbeverbandes
Baselstadt nach einem orientierenden Referate von
Rechtsanwalt Dr. Crem er einstimmig folgendermaßen
aus: Ein Arbeiterschutzgesetz im Gewerbe ohne den drin-
gend notwendigen Schutz der Gewerbetreibenden selbst ist
unannehmbar. Zwecks allgemeiner Ordnung der Pro-
duktion auf der Grundlage von Berufsorganisationen ist
eine umfassende Gewerbeordnung, eventuell als Rahmen
aesetz auszuarbeiten. Sie hat die Regelung der gewerb-
lichen Verhältnisse im Innern der Berufsorganisationen
und zugleich die Regelung des Verkehrs nach außen ins
Auge zu fassen. Den Berufsorganisationen sind zu diesem

Zwecke entsprechende öffentlich-rechtliche Kompetenzen zu-
zuweisen, insbesondere im Hinblick auf die Gewerbepolizei.
Die Ausarbeitung des Entwurfes einer solchen Gewerbe-

ordnung sollte beförderlich an die Hand genommen werden,
um so mehr, als vor Jahren die Leitung des schweize-

rischen Gewerbevereins um die Schaffung von öffentlich
rechtlichen Berufsorganisationen sich bemüht hat. Die
Bestrebungen werden im Prinzipe nachdrücklich anerkannt.

llîkîàOene;.
P Zangenfavrtkant Johann Honauer in Flüelen

(Uri) starb im Alter von 75 Jahren. Der Verstorbene
betrieb erst in Altdorf und dann in Flüelen die Fabri-
kation von Zangen und Qualitätswerkzeugen, die auch
ins Ausland wanderten und einen ausgezeichneten Ruf
genossen. Honauer war ein Mann der Arbeit und der
Pflicht. Er arbeitete unablässig und befleißigte sich im
Handel und Wandel strenger Pünktlichkett und Solidität.
Seiner Familie war er ein treubesorgtes Haupt und so

konnte ihm der Erfolg und die öffentliche Achtung nicht
fehlen.

Staatliche Unfallversicherung. Das Gewerbe-
sekretariat von Basel-Stadt macht hierüber fol-
gende offizielle Mitteilungen:

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern
hat an die nach dem eidgenössischen Gesetze versicherungs-
Pflichtigen Betriebe die Aufforderung gerichtet, ihre Be-
triebe bei der Anstalt anzuzeigen.

Diese Aufforderung hat in den beteiligten Kreisen
nach zweierlei Richtung Zweifel erzeugt. Einmal sind
sich viele Betriebsinhaber im Unklaren darüber, ob ihre
Betriebe unter das Unfallversicherungsgesetz gehören.
Zweitens fragt man sich, wie es sich mit der Versiche-

rung derjenigen Angestellten und Arbeiter verhält, die

auf Grund abgeschlossener Versicherungsverträge derzeit
noch versichert sind.

Über den ersteren Punkt ist folgendes zu sagen:

Wenn ein Betriebsinhaber bestreitet, daß
sein Betrieb unter das Gesetz falle, so hat
der Bundesrat zu entscheiden. Er hat gleichzeitig
zu bestimmen, ob und auf welchen Zeitpunkt sein Ent-
scheid zurückwirkt. Es steht also von vornherein nicht
unbedingt fest, daß die Unterlassung einer Anmeldung
irgend einen Nachteil nach sich zieht. Strafen sind nicht
darauf gesetzt, und Art. 63 des Gesetzes bestimmt nur:
„Im Falle der unentschuldbaren Versäumnis
der Anmeldung werden die auf die Zwischenzeit entfal-
lenden Prämien für Betriebsunfälle verdoppelt". Es
wäre also zur Feststellung einer solchen Versäumnisfolge
vorab vom Bundesrate immer zu beweisen, daß in dem
betreffenden Einzelfalle die Versäumnis einer Betriebs-
anmeldung unentschuldbar ist. Sie ist es nur dann,
wenn der Betriebsinhaber wissen mußte, daß sein Betrieb
unter das Versicherungsgesetz gehört. Konnte er in guten
Treuen anderer Meinung sein, so kann ihn kein Ver-
säumnienachteil treffen.

Natürlich steht es jedem Betriebsinhaber frei, seinen
Betrieb anzumelden, wenn er über seine Anmeldungs-
Pflicht in guten Treuen im Zweifel sein kann. Nur dürste
ihm dann die Möglichkeit genommen sein, seine Ver-
sicherungspflicht nachträglich zu bestreiken. Die Unfall-
Versicherungsanstalt wird ihm freilich von sich aus seine
Anmeldung zurückgeben, wenn die Anstalt ihrerseits
findet, daß der betreffende Betrieb nicht dem Versiche-
rungszwange unterliegt.

Was die derzeit laufenden Privatversicherungen be-

trifft, so hat der Bundesrat noch nicht entschieden, wann
die obligatorische Unfallversicherung beginnen soll. Die
Betriebsinhaber, welche jetzt Anmeldungen
machen, werden daher gut tun, auf den An-
Meldungen zu bemerken, ob und wie lange sie
durch bestehende Versicherungsverträge ge-
bunden sind.

Über die Bedeutung der Wasserkräfte für In-
dustrie und Verkehr in der Schweiz wird Herr Dr.
Ingenieur H. Bertschinger am 3. Nov., abends 6 Uhr,
im Saale des Rathauses in Zürich, einen öffentlichen
Vortrag halten.
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